
6. Antrag der CDU-Fraktion auf Erhöhung der Wochens tunden des 

Ordnungsdienstes; Beschluss. 

 

Sachverhalt:  

Mit Schreiben vom 20.06.2013, eingegangen am 21.06.2013 stellt die CDU-Fraktion, 

folgenden Antrag: 

 



 

Gemäß § 34 Abs. 1 S. 4 bis 6 GemO in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung ist auf Antrag eines Viertels der Gemeinderäte ein 

Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten 

Sitzung des Gemeinderates zu setzen. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum 

Aufgabengebiet des Gemeinderates gehören. Der gleiche Verhandlungsgegenstand 

darf nicht innerhalb der letzten sechs Monate behandelt worden sein. 

Da der vorliegende Antrag von fünf Gemeinderäten unterzeichnet wurde, ist das 

erforderliche Quorum erfüllt. Auch die übrigen Voraussetzungen für die 

Antragsstellung sind erfüllt, so dass der Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung 

des Gemeinderates aufzunehmen war. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der kommunale Ordnungsdienst ist derzeit nicht wie im Antrag dargestellt mit 20 

Wochenstunden ausgestattet sondern aufgrund eines entsprechenden 

Reduzierungsantrages nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz nur noch mit 12 

Wochenstunden (für die Reduzierung besteht aufgrund unserer Organisationsgröße 

ein Rechtsanspruch). Der Versuch, diese fehlenden Stunden durch eine nachträglich 

geschulte Mitarbeiterin zu kompensieren scheiterte daran, dass sich diese 

mittlerweile in Elternzeit befindet. 

Von Seiten der Verwaltung wird der Bedarf nach mehr Einsatzstunden im 

kommunalen Ordnungsdienst gesehen. Einsatzgebiete wie die Überwachung des 

Außenbereichs lassen sich mit der geringen Stundenanzahl nur schwer erfüllen, 

zumal ein Aufgabenschwerpunkt aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen in 

Ilvesheim bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs entlang des Schulweges 

liegt. Von Seiten der Verwaltung würde eine Aufstockung daher begrüßt werden. 

Aufgrund der personellen Situation könnte dies jedoch nur mit einer zusätzlichen 

Kraft erreicht werden, da eine Aufstockung aus den vorgenannten Gründen scheitert. 

Der Antrag geht von einer Erhöhung auf 28 Wochenstunden aus, was einen 

zusätzlichen Bedarf von 16 Wochenstunden ausmacht. Inwiefern hierfür ein 

Bewerbermarkt vorhanden ist kann von Seiten der Verwaltung nur schwer 



abgeschätzt werden- Auf jeden Fall würde die Verwaltung es begrüßen, wenn die 

Aufstockung über eine zusätzliche Kraft erreicht werden könnte und nicht durch 

mehrere Kräfte z.B. auf geringfügiger Basis, da dies vom internen 

Verwaltungsaufwand  bis hin zur der Ausstattung mit entsprechender Hardware nicht 

verhältnismäßig wäre. vielleicht wäre die Errichtung einer Halbtagsstelle bezüglich 

der Bewerbervielfalt erfolgreicher. 

 

Beschlussvorschlag:  

Dem Antrag auf Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes auf 28 

Wochenstunden wird zugestimmt. 

Th 


